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Vorwort
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A. Einleitung

I. Gegenstand der Untersuchung

Das Abwägen widerstreitender Interessen ist im Recht ein ubiquitärer Vor-
gang. Der bloße Vollzug einer eindeutigen gesetzlichen Regelung bildet in 
der Verwaltungspraxis nicht die Regel, sondern die Ausnahme.1 Das liegt 
schon daran, dass Ermessensermächtigungen in nahezu allen Gebieten 
des Verwaltungsrechts zu finden sind. Es kommt hinzu, dass das Recht 
gelegentlich zu schweigen scheint. Spielräume entstehen ferner dann, wenn 
zwar einschlägige Rechtsnormen aufgefunden werden können, diese aber 
wegen ihrer semantischen oder normstrukturell bedingten Unbestimmtheit 
nicht eindeutig determinieren, welche Entscheidung zu treffen ist. Dazu 
rechnen die Fälle, in denen sich die Zwecke des Gesetzgebers nicht zweifels-
frei ermitteln lassen, eine Regelung konfligierenden Zwecken zu dienen be-
stimmt ist oder es an dem erforderlichen realwissenschaftlichen Wissen für 
die Durchführung der Verhältnismäßigkeitsprüfung fehlt.2 Kombinationen 
aus solchen Ursachen sind möglich und können die Problematik ver-
schärfen.

Blickt man auf die Rechtsetzung, so steht der Gesetzgeber vor der so 
gut wie immer politisch wie rechtlich anspruchsvollen Aufgabe, inner-
halb des weiten Rahmens des verfassungsrechtlich Zulässigen einen scho-
nenden Ausgleich gegenläufiger Belange herbeizuführen. Hier verbleiben 
dem Gesetzgeber trotz der Bindung an die verfassungsmäßige Ordnung 
(Art. 20 Abs. 3 GG) aus verschiedenen Gründen erhebliche Spielräume. 
Der verwaltungsrechtlichen Problematik recht ähnlich ist, dass die Zwecke 
der Verfassungsgeber gerade in bezug das Maß, in dem sie verwirklicht 
werden sollen, häufig unbestimmt sind. Spielräume werden außerdem durch 
die Optimierungsaufgaben verursacht, die durch Grundrechtskollisionen 
gestellt sind. Wie im Verwaltungsrecht gilt schließlich auch für den Gesetz-
geber, dass die Beurteilung von Erforderlichkeit und Proportionalität in 

1 So für Viele T. Groß, Das Kollegialprinzip in der Verwaltungsorganisation, 1999, 
S. 183 m.w.N.

2 Vgl. die umfängliche Auflistung möglicher Ursachen von Spielräumen im Ver-
fassungs- und Verwaltungsrecht bei H.-J. Koch, EuGRZ 1986, S. 345 (359 f.).
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bezug auf Grundrechtseingriffe Wertentscheidungen verlangt, aus denen 
Einschätzungsspielräume resultieren können.

Rechtsanwendung und Rechtsetzung erscheinen zusammengenommen 
nur dann als Entscheidungsvorgänge von geringem Schwierigkeitsgrad, 
wenn sich eine Handlungsalternative bestimmen lässt, die rechtlich voll 
determiniert ist oder die ausschließlich positive Auswirkungen nach sich 
zu ziehen verspricht. Um solche einfachen Fälle soll es nachfolgend nicht 
gehen, auch wenn in der Praxis zum Glück nicht nur schwierige und metho-
disch anspruchsvolle Entscheidungen getroffen werden müssen.

Im Zentrum der vorliegenden Untersuchung stehen vielmehr hoheitliche 
Entscheidungen, die relevante Beeinträchtigungen erwarten lassen und 
dabei in ihrem Tenor eben nicht eindeutig und zwingend aus gesetzlichen 
Bestimmungen abgeleitet werden können. Das besondere Interesse wird 
dabei solchen Fällen gelten, in denen sich nicht nur zwei Belange gegenüber-
stehen, sondern drei und mehr. Das ist vielfach im Umwelt- und Planungs-
recht der Fall, welches schon wegen des dort erreichten Diskussionsstandes
als Referenzgebiet herangezogen werden muss.

Es ist auch nicht verwunderlich, dass gerade dem Planungsrecht die 
zur Bewältigung komplexer Entscheidungen entwickelte ausdifferenzierte 
Dogmatik des Abwägungsgebotes entstammt, nach welcher bekanntlich 
eine sachgerechte Abwägung zu erfolgen hat, in der alle betroffenen Be-
lange sorgfältig zu ermitteln und in die Abwägung einzustellen sind. Die 
abwägungsrelevanten Belange sind anschließend zutreffend zu gewichten, 
wodurch ein vertretbarer Ausgleich der berührten Belange hergestellt wer-
den muss.3

Diese Struktur ist in Rechtsprechung und Rechtswissenschaft im Grund-
satz anerkannt. Verständlicherweise befindet sich allerdings die Kontroll-
perspektive („ex post“ – Betrachtung) im Vordergrund des juristischen Inter-
esses. Dagegen besteht vor allem in bezug auf die Entscheidungsherstellung 
(„ex ante“) noch beachtlicher Klärungsbedarf. So dürfte zwar unstreitig 
sein, dass Planungsentscheidungen die voraussichtlichen Auswirkungen 
des ins Auge gefassten Projekts in Rechnung stellen müssen. Worauf sich 
aber die hierfür erforderlichen Prognosen dem Wesen und dem Umfang 
nach beziehen müssen, was unter Wahrscheinlichkeit im Zusammenhang 
mit hoheitlichen Entscheidungen zu verstehen ist, welche Rolle Prog-

3 So die plausible Umdeutung des ursprünglich als Kontrollmaßstab entwickelten 
Gebots gerechter Abwägung von H.-J. Koch/R. Hendler, Baurecht, Raumordnungs- und 
Landesplanungsrecht4, 2004, S. 235; H.-J. Koch et al., Allgemeines Verwaltungsrecht3,
2003, S. 225; ähnlich W. Hoppe, in: Hoppe/Bönker/Grotefels, Öffentliches Baurecht, 
2002, § 7 Rz. 36 ff.; W. Hoppe, NVwZ 2004, S. 903 (905 f.); U. Battis, Allgemeines Ver-
waltungsrecht3, 2002, S. 265; J. Ziekow, in: Ziekow (Hrsg.), Praxis des Fachplanungs-
rechts, 2004, Rz. 649.
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noseurteile für die Entscheidungsherstellung spielen und in welcher Form 
solche Überlegungen operationalisiert werden sollten – all dies findet in der 
juristischen Diskussion, obwohl von allgemeiner Bedeutung, nur am Rande 
Aufmerksamkeit.4

Noch drängendere Fragen stellen sich hinsichtlich der für eine abschlie-
ßende Entscheidung notwendigen Gewichtungen. Bereits ihre begriffliche 
Natur ist nicht wirklich geklärt. Umstritten sind auch die mit ihnen teil-
weise verbundenen kompetenziellen Zuordnungen. Nicht minder problem-
trächtig ist die aber mit viel weniger Aufmerksamkeit betrachtete Frage nach 
der für ihre Artikulation angemessenen Methode. In materieller Hinsicht 
vertreten Abwägungsskeptiker die Auffassung, dass die Abwägung als 
innerer Vorgang der theoretischen Durchdringung und nachvollziehbaren 
Darstellung im Kern nicht zugänglich sei.5 Die abwägungsbezogene Recht-
sprechung von Bundesverwaltungsgericht und Bundesverfassungsgericht 
seien Bauten aus Worthülsen.6 Wer Abwägung sogar im Sinne der Opti-
mierung gegenläufiger Interessen verstehe, überschätze die menschliche 
Fähigkeit, die optimale als einzig richtige Entscheidung zu erkennen; das 
Optimierungsmodell biete damit letztlich nur Scheinrationalität.7 In eine 
ähnliche Richtung zielte bereits die Abwägungsskepsis Bernhard Schlinks,
der auf das Fehlen einer objektiven rangmäßigen Gewichtung von Werten 
und Gütern hinwies.8

Aus solchen und anderen unbewältigten Problemen der Abwägungsdog-
matik werden in der Literatur unterschiedliche Konsequenzen abgeleitet. 
Während Schlink aus der fehlenden objektiven Gewichtung von Werten 
folgerte, die Abwägung im Sinne eines interindividuellen Nutzenvergleichs 
müsse Aufgabe des politischen Systems sein und dürfe nicht durch ein 
Gericht, auch nicht durch das Bundesverfassungsgericht vorgenommen 
werden,9 bevorzugen andere Autoren gewissermaßen indirekte Lösungen. 
So gilt manchen der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auch in Gestalt des 
Abwägungsgebots als „lex situationis“, dessen Ergebnisoffenheit kom-

4 S. dazu im einzelnen Abschnitt C.III.5.
5 Aus der staatsrechtlichen Literatur s. nur O. Koch, Der Grundsatz der Verhältnis-

mäßigkeit in der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, 
2003, S. 268–271; L. Hirschberg, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, 1981, S. 79; 
K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. III/2: Allgemeine Lehren 
der Grundrechte, 1994, S. 819; B. Schlink, Abwägung im Verfassungsrecht, 1976, S. 151; 
R. Dechsling, Das Verhältnismäßigkeitsgebot: eine Bestandsaufnahme der Literatur zur 
Verhältnismäßigkeit staatlichen Handelns, 1989, S. 17.

6 W. Leisner, NJW 1997, S. 636 (638).
7 T. Würtenberger, VVDStRL 58 (1999), S. 139 (158).
8 B. Schlink, Abwägung im Verfassungsrecht, 1976, insb. S. 151 ff.
9 B. Schlink (S. 3, Fn. 8), S. 151 ff., 190.
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petenzielle Fragen in den Vordergrund rücken ließe.10 Ferner wird nach 
formellen, verfahrensmäßigen Antworten zur Erzielung größerer Legi-
timität staatlicher Abwägungsentscheidungen gesucht.11

Schließlich sind aber auch Stimmen vernehmbar geworden, die die zen-
trale Sachfrage nach der Möglichkeit einer handhabbaren und berechen-
baren Bewältigung von konfliktgeprägten Entscheidungssituationen als un-
ausweichlich ansehen und deshalb trotz aller Schwierigkeiten an der Suche 
nach Optionen festhalten, staatliche Abwägungsentscheidungen nachvoll-
ziehbar zu machen. Zu nennen ist hier der ambitionierte, auf Robert Alexy 
zurückgehende Ansatz, Abwägungsvorgänge als die Bildung bedingter 
Vorrangrelationen zu rekonstruieren.12 Dabei findet eine Notation Ver-
wendung, die der Aussagenlogik entlehnt ist und deren Leistungsfähigkeit 
noch im einzelnen zu untersuchen sein wird.13

Auch diese Schrift geht davon aus, dass hoheitliche Entscheidungen un-
abdingbar mit dem wertenden Vergleich der Auswirkungen der verschiede-
nen Handlungsoptionen verknüpft sind. In methodischer Hinsicht verfolgt 
die Abhandlung im Unterschied zu Alexy den Versuch, Erkenntnisse der 
wirtschaftswissenschaftlich geprägten normativen Entscheidungstheorie
in die Rechtswissenschaft einzubringen.14 Ohne substantielle Widersprü-
che zur verwaltungsrechtlichen Dogmatik gliedert die Entscheidungs-
theorie den Vorgang der Entscheidungsherstellung in einen Vierschritt 

10 F. Ossenbühl, DVBl. 1995, S. 904 (908 r. Sp.); R. Uerpmann, Das öffentliche Inter-
esse: seine Bedeutung als Tatbestandsmerkmal und als dogmatischer Begriff, 1999, S. 274: 
„Hinter der Frage nach der Zulässigkeit von Güterabwägungen im Verfassungsrecht er-
scheint vielmehr die Kompetenzfrage danach, wer diese Abwägungen vornimmt.“

11 Anschaulich ist insoweit die Diskussion um den verfassungsrechtlichen Begriff 
des Allgemeinwohls, der manchen Beobachtern als Resultante des politischen Willens-
bildungsprozesses gilt, D. Grimm, Gemeinwohl in der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts, in: Münkler/Fischer (Hrsg.), Gemeinwohl und Gemeinsinn im Recht. 
Konkretisierung und Realisierung öffentlicher Interessen, Bd. III, 2002, S. 125 (127); 
E. Fraenkel, in: Fraenkel, Historische Vorbelastungen des deutschen Parlamentarismus, 
1991, S. 23 (64).

12 R. Alexy, Rechtstheorie, Beiheft 1, 1979, S. 59 (64 f., 79 ff.); R. Alexy, Rechtssystem 
und praktische Vernunft, in: Alexy (Hrsg.), Recht, Vernunft, Diskurs: Studien zur Rechts-
philosophie, 1995, S. 213 (216); zuletzt R. Alexy, Die Gewichtsformel, in: Jickeli (Hrsg.), 
Gedächtnisschrift für Jürgen Sonnenschein, 2003, S. 771 ff.; aufbauend auf Alexys Ansatz 
N. Jansen, Die Struktur der Gerechtigkeit, 1998, insb. S. 59 ff; N. Jansen, Der Staat 1997, 
S. 27 ff.; J.-R. Sieckmann, Regelmodelle und Prinzipienmodelle des Rechtssystems, 1990, 
S. 52 ff., 141 ff.; H. Stück, ARSP 84 (1998), S. 404 (409 ff.); M. Borowski, Grundrechte als 
Prinzipien, 1998.

13 S.u. vor allem Abschnitt C.V.5.b).
14 Die Entscheidungstheorie umfasst zu viele Autoren, als dass auch nur ein annä-

hernd vollständiger Nachweis gelingen könnte. Herausragende Bedeutung kommt sicher 
K.J. Arrow, Social Choice and individual values, 1951, A. Sen, 85 American Economic 
Review 1995, S. 1 ff., und D. Kahneman, 93 Amer. Econ. Review 2003, S. 1449 ff. zu; 
instruktiv S. French, Decision Theory, 1986; einführend P. Dörsam, Grundlagen der Ent-
scheidungstheorie anschaulich dargestellt3, 2001.
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aus Problemidentifikation, Zusammenstellung der Handlungsalternativen, 
Bestandserhebung und Prognosen über deren Auswirkungen auf die als 
relevant erkannten Belange sowie der für eine abschließende Entscheidung 
notwendigen Gewichtung.15

Die größten Differenzen zwischen beiden Disziplinen zeigen sich bei der 
eingesetzten Methodik. Während in der normativen Entscheidungstheorie 
für die Artikulation von Prognosen und Bewertungen formal-numerische 
Methoden eingesetzt werden, herrscht in Rechtswissenschaft und Rechts-
praxis auch für diese Zwecke ein natürlich-sprachliches Vorgehen vor. Al-
lerdings lassen sich auch einige bemerkenswerte Ausnahmen beobachten, 
deren systematische Aufarbeitung in rechtlicher Hinsicht noch aussteht. So 
wird der Bundesverkehrswegeplan mit Hilfe einer Kosten-Nutzen-Ana-
lyse erstellt, die Gewichtungen von Eignungs- und Zuschlagskriterien bei 
der öffentlichen Auftragsvergabe anhand von Bewertungsmatrizen und 
Prozentangaben verdeutlicht, verwenden Behörden Punktesysteme zur 
Operationalisierung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (§ 19 
BNatSchG) oder setzen zur Bildung von Gesamtnoten numerische Ver-
fahren für die Bewertung von Prüfungsleistungen ein.16

Die in der Rechtspraxis dagegen im allgemeinen gebrauchte verbale 
Notation von Prognosen und Gewichtungen unterliegt, wie im einzelnen 
zu zeigen sein wird, erheblichen Beschränkungen in bezug auf ihre kalku-
latorische Belastbarkeit und die Nachvollziehbarkeit der entsprechenden 
Abwägungsvorgänge, womit sie der vollen Erfüllung rechtlicher Ansprüche 
an die Richtigkeitsgewähr der staatlichen Entscheidungsherstellung, ihrer 
Nachvollziehbarkeit und letztlich der Effektivität des Rechtsschutzes emp-
findliche Grenzen setzt. Das ist nicht der vereinzelt unzureichenden An-
wendung eines an sich voll tauglichen Instrumentariums geschuldet. Viel-
mehr lassen sich entscheidende Schwächen einer rein natürlich-sprachlichen 
Entscheidungsherstellung auf prinzipielle Eigenschaften der natürlichen 
Sprache als Ausdrucksmittel zurückführen.17

15 Besonders klar O.G. Brim, Jr., Personality and decision processes; studies in the 
social psychology of thinking, 1962, S. 9; im Zusammenhang mit der Gesetzesfolgen-
abschätzung E. Altmann, Grundvorstellungen zur Entscheidungsplanung, in: Rödig/
Altmann (Hrsg.), Studien zur Theorie der Gesetzgebung, 1976, S. 454 (457): Ziel und 
Ressourcenanalyse möglicher Handlungsweisen und deren Auswahlentscheidung auf 
Grundlage einer Bewertung; in Form von Nutzen-Kosten-Untersuchungen zum Zweck 
der Evaluation von Vorhaben der Bundesministerien in den 70er Jahren s. Bundesminister
der Finanzen, Erläuterungen zur Durchführung von Nutzen-Kosten-Untersuchungen, 
1973, S. 294 (295 ff.).

16 Zu diesen Beispielen s.u. Abschnitt B.I.
17 S. insbesondere die Abschnitte C.IV.3 (in bezug auf Prognosen) und C.V (in bezug 

auf Gewichtungen).
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